
 

 

B e k a n n t m a c h u n g  
der  

Gemeinde Hasbergen 
 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Hasbergen 
Bebauungsplan Nr. 40 „Tongrube II“ - Aufhebung 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in seiner Sitzung am 30.08.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 40 „Tongrube II“ – Aufhebungsverfahren beschlos-
sen.  
 
Der Aufstellungsbeschluss für das Aufhebungsverfahren wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht. 
 
Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens ist die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 
40 „Tongrube II“. 
 
Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im nachstehenden Kartenausschnitt kenntlich ge-
macht: 
 
 

                              
 
 
 
Die Gemeinde Hasbergen gibt gemäß § 3 Abs. 1 BauGB allgemein Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung während der öffentlichen Darlegung der Ziele und Zwecke dieser Bau-
leitplanung in der Zeit  
 

vom 02. November 2022 bis 18. November 2022 
 
Die Planunterlagen (Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 40 „Tongrube II“ – Aufhebungsver-
fahren, Vorentwurfsbegründung, Planzeichnung_Geltungsbereich) sind im Internet unter 
https://www.hasbergen.de/Bauen/Bauleitplaene/Bauleitplaene-im-Verfahren.htm einsehbar. 
Eine Download-Funktion ist eingerichtet.   
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Daneben liegen die Planunterlagen als zusätzliches Informationsangebot in der Zeit vom 
02.11.2022 bis 17.11.2022 im Rathaus, Martin-Luther-Straße 12, 49205 Hasbergen, Fach-
bereich 2, Abt. 4 Planen, Bauen und Umwelt, Zimmer 312/314/315 während der Sprechzei-
ten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) aus.  
 
 
Hinweis:  
Diese Bekanntmachung ist ergänzend im Internet unter der Adresse www.hasbergen.de un-
ter der Rubrik Rathaus/Elektr. Amtliches Verkündungsblatt verfügbar.  
 
 
ausgehängt am: 02.11.2022  
      
abgenommen am: 21.11.2022                                                
 

Hasbergen, den 27.10.2022 
          Der Bürgermeister 
         
          Schäfer 


